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C.3.3.1 Leistungsorientierte Spitalfinanzierung einführen 

Antrag SP:
- Neuformulierung Erläuterung des Handlungsziels: Der Kanton garantiert nachweisliche 

Qualitätssicherung bei der Einführung der leistungsorientierten Spitalfinanzierung. Bei der 
Einführung der SwissDRG soll der Kanton die koordinative Leitung sicherstellen und nebst 
Kostentransparenz und Kostenvergleiche die Patientenströme, Verlagerungseffekte und 
Veränderungen der Versorgungs- und der Arbeitsplatzqualität verfolgen. Der Kanton unter
stützt Bestrebungen auf nationaler Ebene zur Begleit- und Versorgungsforschung und ge
währleistet Qualitätstransparenz. Der Kanton übernimmt die übergeordnete Planungsver
antwortung für die Versorgungssicherheit bei der Einführung der Fallkostenpauschalen. Im 
Besonderen sollen die Ausführungsbestimmungen im Bereich DRG zwischen dem Kanton, 
den Einwohnergemeinden und dem Spitexverband ausgehandelt und frühzeitig, sowie ein
heitlich kommuniziert werden.

Begründung:
Die Umstellung der Spitalfinanzierung auf Fallkostenpauschalen wird einschneidende Verände
rungen in der finanziellen Planung haben und einen starken Kostendruck ausüben. Dass die Spi
täler aufgrund dieses Kostendruckes ihre Leistungen und Angebote noch mehr auf Effizienz 
und Effektivität überprüfen ist nachvollziehbar. 
Doch dürfen sich die finanziellen Aspekte nicht negativ auf die Versorgungssicherheit und -qua
lität in den Solothurner Spitälern auswirken. Eine nachweisliche Qualitätssicherung sowohl für 
die medizinische als auch die betreuende Seite sind zu garantieren und Verlagerungseffekte 
sind im Auge zu behalten.
Zudem ist eine verstärkte Planung betreffend die Versorgungssicherheit notwendig. Die Pla
nungsverantwortung soll übergeordnet beim Kanton liegen und die Zusammenarbeit Kanton, 
Gemeinden, Spitexverband und weitere involvierte Organisationen koordinieren und sicherstel
len. Damit können Versorgungssicherheit- und Qualität gewährleistet und transparent gemacht 
werden und Reibungsverluste bei den Schnittstellen minimierbar.  


